
Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage Drucksachen-Nr.: MV 24/4563

Verfahren zur Durchführung der 7. Änderung des
Flächennutzungsplanes'99; hier: Kenntnisgabe der
Landesplanerischen Stellungnahme

Planerische Vorgeschichte

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Geländes
zwischen Didierstraße und Rhein im nördlichen Niederlahnstein hatte der Stadtrat
durch Fassung eines Aufstellungsbeschlusses die Durchführung der 7. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Stadt Lahnstein eingeleitet.
Ziel soll die Änderung der bis dato dort dargestellten „Gewerblichen Baufläche“ (G) in
eine „Gemischte Baufläche“ (M) sein (siehe Sitzungsvorlage mit der Drucksachen-
Nr. BV 23/4368, behandelt in der Sitzung des Stadtrates am 13. Juli 2023).
Der derzeitige Grundstückseigentümer strebt nicht nur eine Revitalisierung des
Mühlengebäudes, sondern auch eine Entwicklung des umgebenden Areals zu einem
gemischt genutzten Quartier an - mit Wohnnutzungen, Seniorenresidenz,
Kindertagesstätte, gastronomischer Nutzung sowie untergeordnet gewerblich
genutzten Flächen, beispielsweise Büroflächen. In diese Entwicklung sollen auch die
südlich angrenzenden Flächen der bestehenden Gastronomie einbezogen werden.

Landesplanerische Stellungnahme

Nach den gesetzlichen Vorgaben zur Änderung eines Flächennutzungsplanes ist
zunächst eine Landesplanerische Stellungnahmen gemäß § 20 des
Landesplanungsgesetzes einzuholen. Dies erfolgte mit Antrag vom 28. Juli 2023 an
die Untere Landesplanungsbehörde bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises.

Fachbereich Datum

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste,
Stadtentwicklung und Kultur

07.02.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich /
nichtöffentlich

Fachbereichsausschuss 1 21.03.2024 Ö

Stadtrat 04.04.2024 Ö
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Mit Datum vom 29. Januar 2024 liegt die Landesplanerische Stellungnahme nun vor.
Maßgebend sind die im Abschnitt C enthaltenen Inhalte und das in Abschnitt D
festgestellte Ergebnis.
Das vom Grundstückseigentümer und Projektentwickler beauftragte Planungsbüro
hat die Verfahrensäußerungen kommentiert und einen „Abwägungsvorschlag“
formuliert, der in dieser Fassung zunächst zur Kenntnis gegeben wird.

Zum allgemeinen Verständnis sollen zunächst noch einmal die beiden wichtigsten
Begriffe der der Raumordnung - die Ziele und Grundsätze - definiert werden:

 Ziele der Raumordnung (Beachtenspflicht)
Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 2 ROG (Raumordnungsgesetz)
verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums.
Ziele der Raumordnung lösen eine strikte Beachtenspflicht aus, die nicht
durch planerische Abwägung oder Ermessensausübung überwunden werden
kann.
In Zielen der Raumordnung spiegelt sich bereits eine Abwägung zwischen
den durch die Grundsätze verkörperten (teilweise konfligierenden) Belangen
wider.
Ziele der Raumordnung sind damit anders als die Grundsätze nicht bloß
Maßstab, sondern als räumliche und sachliche Konkretisierung der
Entwicklung des Planungsraums das Ergebnis einer Abwägung auf der Ebene
der Landes- bzw. Regionalplanung und somit landesplanerische
Letztentscheidungen.
Ziele der Raumordnung sind gleichwohl auf der nachgeordneten
Planungsstufe der Bauleitplanung noch einer weiteren Konkretisierung,
Verfeinerung und Ausdifferenzierung zugänglich.
Die planende Gemeinde hat die in einem Ziel der Raumordnung enthaltenen
Vorgaben zielkonform auszugestalten; sie kann die Zielvorgaben als solche
aber nicht im Wege der Abwägung überwinden.

 Grundsätze der Raumordnung (Berücksichtigungspflicht)
Grundsätze der Raumordnung sind nach § 3 Nr. 3 ROG allgemeine Aussagen
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.
Grundsätze der Raumordnung und sonstige Erfordernisse der Raumordnung
begründen eine Berücksichtigungspflicht bei Abwägungs- oder
Ermessensentscheidungen. Sie sind durch eine gerechte Abwägung
überwindbar.
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(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister
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Anlage: Vollständige Fassung der Landesplanerischen Stellungnahme:
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